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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
europäische und internationale Angelegenheiten

Österreichische Botschaft in Budapest;  
Follow–up–Überprüfung

Das BMeiA setzte die Empfehlungen des RH aus dem Jahr 2006 
betreffend das Facility–Management im Bereich der Österreichischen 
Botschaft in Budapest nur zu einem geringen Teil um. Ausstän-
dig war vor allem die Erstellung eines Raum– und Funktionspro-
gramms. 

Prüfungsziel

Ziel der Follow–up–Überprüfung im Bereich des Facility–Manage-
ments der Österreichischen Botschaft in Budapest war, die Umset-
zung der Empfehlungen zu beurteilen, die der RH bei einer voran-
gegangenen Gebarungsüberprüfung abgegeben hatte. Das damalige 
BMaA (nunmehr BMeiA) hatte die Verwirklichung dieser Empfeh-
lungen zugesagt. (TZ 1)

Raum– und Funktionsprogramm für das Botschaftsgebäude

Das BMeiA setzte die Empfehlung des RH, unter Einbeziehung der 
ungenutzten Wohnungen ein neues Raum– und Funktionspro-
gramm für das bestehende Botschaftsgebäude zu erstellen, nicht 
um. (TZ 2)

Amtswohnung des Erstzugeteilten

Die Empfehlung des RH, die Amtswohnung des Erstzugeteilten zu 
veräußern, setzte das BMeiA nicht um, weil rechtliche Probleme hin-
sichtlich der Grundstücksgrenzen noch nicht geklärt werden konn-
ten. (TZ 5)
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Nutzung eines unbebauten Grundstücks

Die neuerliche Umwidmung der zum Bau eines Kulturinstituts erwor-
benen und später als Park umgewidmeten Liegenschaft konnte noch 
nicht erreicht werden. (TZ 6)

Amtswohnungen im Botschaftsgebäude

Das BMeiA trug der Empfehlung des RH zur Nutzung der drei Amts-
wohnungen im Botschaftsgebäude teilweise Rechnung. Im Zeitraum 
von 2006 bis 2008 konnten im Jahresdurchschnitt Einsparungen in 
der Höhe von rd. 15.000 EUR erzielt werden. Für das Jahr 2009 war 
eine Einsparung von rd. 18.000 EUR zu erwarten. (TZ 2)

Dokumentation im Facility–Management

Das BMeiA setzte durch die Ausschreibung einer web–basierten Lie-
genschaftsdatenbank erste Schritte zur Verwirklichung der Emp-
fehlung des RH, die Dokumentation im Facility–Management zu 
verbessern. Das BMeiA kam auch mit der Verfügung des Projekt-
handbuchs für neu zu eröffnende Botschafts– und Residenzgebäude 
der Empfehlung des RH zu einem wesentlichen Teil nach. Dieses 
enthielt jedoch keine Bestimmungen über die Ausmaße kleiner und 
mittlerer Residenzen. Die Anregung, Richtlinien zur Ausstattung 
der Österreichischen Vertretungen zu erstellen, wurde noch nicht 
umgesetzt. (TZ 3)

Nutzung der Residenz des Botschafters

Die Residenz des Botschafters wurde verstärkt für Veranstaltun-
gen — auch in Kooperation mit anderen österreichischen Instituti-
onen — genutzt. (TZ 4)

Kurzfassung
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	 1	Der RH überprüfte im April und Mai 2009 die Umsetzung jener Empfeh­
lungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung des 
BMaA (nunmehr BMeiA) hinsichtlich des Facility–Managements der 
Österreichischen Botschaft in Budapest abgegeben hatte und deren Ver­
wirklichung das BMaA zugesagt hatte. Der in der Reihe Bund 2006/7 
veröffentlichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

Zu dem im Juli 2009 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMeiA 
im Oktober 2009 Stellung. Eine Gegenäußerung des RH war nicht 
erforderlich.

	 2.1	Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, für das Amtsgebäude 
der Österreichischen Botschaft in Budapest ein neues Raum– und 
Funktionsprogramm zu entwickeln, weil aufgrund der rückläufigen 
Anzahl der konsularischen Amtshandlungen das Generalkonsulat auf­
gelöst werden sollte und das BMLV zur Zeit der damaligen Gebarungs­
überprüfung eine Umstrukturierung des Attaché–Dienstes plante.3)

3)	Zur Zeit der Follow–up–Überprüfung waren der Verteidigungsattaché sowie der 
Sozialattaché aus dem Amtsgebäude ausgezogen. Das Generalkonsulat war aufge­
löst. 

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Raum– und Funk-
tionsprogramm für 
das Botschaftsge-
bäude

Österreichische Botschaft in Budapest; 
Follow–up–Überprüfung

Kenndaten zum Facility–Management der Österreichischen Botschaft in Budapest

Rechtsgrundlage Bundesministeriengesetz 1986 i.d.g.F.
Aufgaben Verwaltung von vier Objekten und einem unbe­

bauten Grundstück

Aufwendungen1) 2005 2006 2007 20082)

in EUR
Österreichische Botschaft in Budapest (Eigentum) 42.181 37.781 35.063 51.458
Residenz Botschafter (Eigentum) 71.469 80.435 58.565 76.352
Amtswohnung Erstzugeteilter (Eigentum)  4.922 3.782 6.539 7.963
Residenz Kulturforum (Miete) 38.964 40.608 47.030 50.857
unbebautes Grundstück (Eigentum) — — — —
Gesamtaufwendungen 157.536 162.606 147.197 186.630

1)	 Die Aufwendungen beinhalten Betriebskosten, Instandhaltung und im Falle der Residenz Kulturforum Miet­
zahlungen.

2)	 Mehrwertsteuerrückvergütung teilweise noch ausständig
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Weiters sollte die Wiedereingliederung der Residenz der Leiterin des 
Kulturforums in die große Amtswohnung im Amtsgebäude sowie die 
Nutzung der beiden im Dachgeschoß gelegenen Amtswohnungen 
berücksichtigt werden. Allein durch die Wiedereingliederung der Resi­
denz könnten jährliche Mietkosten von rd. 39.600 EUR eingespart 
werden.

Der RH stellte nunmehr fest, dass die Empfehlung zur Erstellung eines 
Raum– und Funktionsprogramms für das Botschaftsgebäude nicht 
umgesetzt wurde. 

Außerdem hatte der Generalkonsul die große Amtswohnung bis Jän­
ner 2008 bewohnt. Seit April 2009 war eine Bedienstete des BMeiA, 
die ein Praktikum an der Botschaft absolvierte (Stagiaire), für einen 
Zeitraum von sechs Monaten in dieser Amtswohnung untergebracht. 

Seit Juni 2005 war auch die größere der beiden im Dachgeschoß gele­
genen Amtswohnungen für entsandte Bedienstete bereitgestellt. Die 
kleinere Wohnung wurde seit dem Jahr 2006 als Startwohnung für 
neu entsandte Bedienstete genutzt und war bis zum Jahr 2008 rd. 
120 Tage bewohnt. 

Durch die Nutzung der beiden Dachgeschoßwohnungen konnten 
von 2006 bis 2008 im Jahresdurchschnitt Einsparungen in Höhe von 
rd. 15.000 EUR erzielt werden. Im Jahr 2009 war aufgrund der Nut­
zung der Dachgeschoßwohnungen und der großen Wohnung durch 
eine Stagiaire eine Einsparung von rd. 18.000 EUR zu erwarten.

Das BMeiA hatte zwischenzeitig Überlegungen zum Verkauf des beste­
henden Botschaftsgebäudes und zu einer neuen Unterbringung ange­
stellt. Aufgrund der „verschlechterten Budgetsituation“ wurde der Ver­
kauf nicht weiter verfolgt. 

	 2.2	Das BMeiA kam der Empfehlung des RH zur Nutzung der Amtswoh­
nungen zum Teil nach. Der RH hielt seine Empfehlung zur Erstellung 
eines neuen Raum– und Funktionsprogramms für das Botschaftsge­
bäude unter Einbeziehung der Rückübersiedlung der Residenz der Lei­
terin des Kulturforums in das Botschaftsgebäude weiterhin aufrecht. 

	 2.3	Laut Stellungnahme des BMeiA befinde sich ein neues Raum– und 
Funktionsprogramm für das bestehende Amtsgebäude der Österrei-
chischen Botschaft in Budapest in Ausarbeitung. Auch sei der Miet-
vertrag für die derzeitige Unterbringung der Leiterin des Kulturforums 
gekündigt worden.

Raum– und Funktionsprogramm 
für das Botschaftsgebäude
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	 3.1 	Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Dokumentation im 
Facility–Management zu verbessern und Richtwerte hinsichtlich Lage, 
Größe und Qualität für zu erwerbende Objekte festzulegen. Selbst ein im 
Eigentum der Stadt Budapest stehendes Grundstück wurde als Eigen­
tum der Republik Österreich bezeichnet, was zu Unklarheiten bei den 
Grundstücksgrenzen der Residenz des Botschafters führte. 

Das BMaA hatte die Umsetzung dieser Empfehlungen zugesagt. Dar­
über hinaus würde es Vorgaben für die Ausstattung von Botschaften 
festschreiben. Über die Bereinigung der Grundstücksgrenzen der Resi­
denz seien Verhandlungen im Gange gewesen.

Der RH stellte nunmehr fest, dass zur Verbesserung der Dokumenta­
tion im Facility–Management eine web–basierte Liegenschaftsdaten­
bank ausgeschrieben wurde.

Weiters hatte das BMaA ein Projekthandbuch für neu zu eröffnende 
Botschafts– und Residenzgebäude verfasst. Dieses wurde im Jahr 2006 
genehmigt, es enthielt jedoch keine Bestimmungen über die Ausmaße 
kleiner und mittlerer Residenzen. 

In dem Entwurf einer Richtlinie für die Ausstattung der Österreichischen 
Vertretungen fehlten unter anderem noch Festlegungen zu vergabe­
rechtlichen Fragen. 

Die Botschaft war aber noch zu keinem Ergebnis bei den Verhand­
lungen mit der lokalen Selbstverwaltung des Bezirks bezüglich der 
Bereinigung der Grundstücksgrenzen der Residenz des Botschafters 
gekommen.

	 3.2	Mit der Ausschreibung einer web–basierten Liegenschaftsdatenbank 
wurden erste Schritte zur Verbesserung der Dokumentation im Faci­
lity–Management gesetzt. Das BMaA kam auch mit der Verfügung des 
Projekthandbuchs für neu zu eröffnende Botschafts– und Residenzge­
bäude der Empfehlung des RH zu einem wesentlichen Teil nach. 

Der RH empfahl jedoch, das Projekthandbuch um Bestimmungen über 
die Ausmaße kleiner und mittlerer Residenzen zu ergänzen und Richt­
linien für die Ausstattung der Österreichischen Vertretungen zu erstel­
len. Er hielt auch seine Anregung aufrecht, die Grundstücksgrenzen 
der Residenz des Botschafters zu bereinigen.

Dokumentation im 
Facility–Manage-
ment

Österreichische Botschaft in Budapest; 
Follow–up–Überprüfung
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	 3.3	Laut Stellungnahme des BMeiA werde das Projekthandbuch bis Ende 2009 
um die Kategorien „mittlere und kleinere Residenzen“ ergänzt. Die Aus-
stattungsrichtlinien würden dahingehend ausgearbeitet, dass im Bereich 
der Accessoires die österreichische Note betont werde. 

Weiters sei die Botschaft laufend bemüht, die Angelegenheit betref-
fend die Bereinigung der Grundstücksgrenzen der Residenz des Bot-
schafters voranzutreiben.

	 4.1	Der RH hatte in seinem Vorbericht festgestellt, dass die Residenz des 
Botschafters nur wenig genutzt worden war.

Die Botschaft hatte in der damaligen Stellungnahme darauf hingewie­
sen, dass bereits im Jahr 2005 eine Großveranstaltung anlässlich des 
Staatsvertragsjubiläums stattgefunden habe und die Residenz durch 
gemeinsame Veranstaltungen mit dem Handelsdelegierten entspre­
chend genutzt worden sei.

Der RH stellte nunmehr fest, dass im Vergleich zum Jahr 2004 die 
Anzahl aller Einladungen um mehr als 80 % angestiegen war. Jährlich 
wurden durchschnittlich 18 Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilneh­
mern organisiert. Einige Einladungen fanden unter Beteiligung von 
Partnern (z.B. Handelsdelegierter, Kulturforum, Firma) statt. 

	 4.2	Das BMeiA nutzte somit die Residenz des Botschafters öfter für Ver­
anstaltungen.

	 5.1	Der RH hatte in seinem Vorbericht empfohlen, die Amtswohnung (Haus 
mit Garten) des Erstzugeteilten angesichts des erheblichen Sanierungs­
bedarfs nach Klärung rechtlicher Probleme zu veräußern. Gemäß Grund­
buch war das bebaute Grundstück als Garten gewidmet, das Gebäude 
war darin überhaupt nicht verzeichnet. Ein Teil des Hauses bzw. des 
Gartens (275 m2) befand sich zudem auf öffentlichem Grund.

Der RH stellte nunmehr fest, dass seine Empfehlung noch nicht umge­
setzt wurde. Das BMeiA und die Österreichische Botschaft in Budapest 
arbeiteten zwar an der Lösung der rechtlichen Probleme, sie konnten 
jedoch in den Verhandlungen mit der Selbstverwaltung des Bezirks 
bisher keine nennenswerten Fortschritte erzielen. 

Nutzung der 
Residenz des 
Botschafters

Amtswohnung des 
Erstzugeteilten
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	 5.2	Der RH hielt daher weiterhin seine Empfehlung aufrecht, die Amts­
wohnung des Erstzugeteilten nach Klärung der rechtlichen Probleme 
zu veräußern. 

	 5.3	Laut Stellungnahme des BMeiA schließe es sich der Empfehlung des 
RH an, die Amtswohnung zu veräußern. Es seien bereits Schätzgut-
achten in Auftrag gegeben worden. 

	 6.1	Der RH hatte in seinem Vorbericht bemängelt, dass eine Liegenschaft, 
welche die Republik Österreich zur Errichtung eines Kulturinstituts 
gekauft hatte, über Jahrzehnte nicht genutzt worden war. Die Stadt 
Budapest hatte die Liegenschaft als öffentlichen Park umgewidmet. 
Auch eine spätere aufgrund einer Initiative des BMaA erfolgte Umwid­
mung in ein „von landwirtschaftlicher Bebauung ausgenommenes 
Gebiet“ schloss sowohl die bauliche Nutzung als auch den Verkauf zu 
wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen aus.

Das BMaA hatte Verhandlungen zur neuerlichen Umwidmung der Flä­
che in Bauland zugesagt, um so eine Veräußerung zu ermöglichen. 

Der RH stellte nunmehr fest, dass trotz laufender Bemühungen noch 
keine Umwidmung erreicht werden konnte. 

	 6.2	Der RH empfahl, die Bemühungen zur Umwidmung der zum Bau eines 
Kulturinstituts erworbenen und später umgewidmeten Liegenschaft 
fortzusetzen, um diese entsprechend nutzen zu können. 

	 6.3	Das BMeiA teilte in seiner Stellungnahme mit, dass auf Basis eines 
Rechtsgutachtens eine Rückabwicklung des Rechtsgeschäfts angestrebt 
werde.

Unbebautes  
Grundstück 

Österreichische Botschaft in Budapest; 
Follow–up–Überprüfung
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	 7	Von den vier überprüften Empfehlungen des Vorberichts wurden 
zwei zum Teil umgesetzt. Der RH hob die folgenden Empfehlungen 
hervor:

	 (1) Für das bestehende Botschaftsgebäude wäre ein neues Raum– 
und Funktionsprogramm zu erstellen. Die große Amtswohnung im 
Botschaftsgebäude wäre als Residenz der Leiterin des Kulturforums 
zu nutzen. (TZ 2)

	 (2) Das Projekthandbuch für neu zu eröffnende Botschafts– und 
Residenzgebäude wäre um Bestimmungen über die Ausmaße klei-
ner und mittlerer Residenzen zu ergänzen. Richtlinien zur Ausstat-
tung der Österreichischen Vertretungen wären zu erstellen. (TZ 3)

	 (3) Die Situation betreffend die Grundstücksgrenzen der Residenz 
des Botschafters wäre zu bereinigen. (TZ 3)

	 (4) Die Amtswohnung des Erstzugeteilten wäre nach Klärung der 
rechtlichen Probleme zu veräußern. (TZ 5)

	 (5) Die Bemühungen zur Umwidmung der zum Bau eines Kulturins-
tituts erworbenen und später umgewidmeten Liegenschaft wären 
fortzusetzen, um diese entsprechend nutzen zu können. (TZ 6)

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen


